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Digitalisierungsprojekt
BAF – Bauaufsicht Frankfurt

Bauportal Hessen

Arbeitshilfe der Bauaufsicht Frankfurt
für die Anwender/innen des Bauportals

Wichtige Kontaktdaten:

Wenn Sie technische Probleme bei der Anwendung des Bauportals haben,
wenden Sie sich bitte an den Werktagen Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis
18:00 Uhr und am Freitag von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr über folgende
Kommunikationswege an die IT Dienstleistungsunternehmen ekom21 :

 E-Mail: support-digitalisierung@ekom21.de
 Telefonnummer: 0641 / 9830 3744

Wenn Sie allgemeine inhaltliche Fragen zur Antragstellung über das Bauportal
Hessen haben, wenden Sie sich bitte an die Bauaufsicht Frankfurt unter

 E-Mail: Bauportal@stadt-frankfurt.de

mailto:support-digitalisierung@ekom21.de
mailto:Bauaufsicht-it-support@stadt-frankfurt.de
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Arbeitshilfe für die Anwender/innen des Bauportals

1. Digitale Bearbeitung der Anträge bei der BAF

Die Digitalisierung der Bauaufsicht Frankfurt geht mit einer Volldigitalisierung der
Genehmigungsverfahren nach der Hessischen Bauordnung (HBO) einher.
Das bedeutet, dass alle Anträge bei der Bauaufsicht ab dem 01.04.2025 digital über das
Bauportal eingereicht werden sollen.
Im digitalen Prüfverfahren werden die zu beteiligenden Fachstellen und die
Prüfingenieure/innen von der Bauaufsicht ebenfalls digital in das Verfahren eingebunden.
Die Bauaufsicht prüft und bearbeitet die Anträge digital, sodass die genehmigten
Bauvorlagen weiterhin mit „Grünvermerken, Stempeln und Paginierungen“ versehen werden.
Nach dem Verfahrensabschluss werden die Verfahren digital abgeschlossen und stehen
Ihnen somit zur digitalen Akteneinsicht zur Verfügung.

Verfahren, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, wie zum Beispiel
„Isolierte Satzungsrechtliche Anträge“ und „Umwandlungs- und Veräußerungs-Anträge“ nach
dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie „Abgeschlossenheitsanträge“ nach
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) müssen von Ihnen weiterhin in analoger Form
beantragt und durch die Bauaufsicht ebenfalls analog bearbeitet werden.

Dies gilt ebenso für „Nachträge“ zu laufenden Baugenehmigungsverfahren, die noch in
Papierform eingereicht worden sind.

Die Digitalisierung bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Bauaufsicht nicht mehr persönlich
kontaktieren können. Selbstverständlich bietet die Bauaufsicht Ihnen weiterhin Sprechzeiten
und Termine für persönliche Beratungen an.
Auch die Antragsannahme stellt Ihnen weiterhin mit der sogenannten „digitalen
Beratungsmappe“ die bewährten, individuellen „Merkblätter“ mit der Auflistung der
Bauvorlagen, die für Ihren Antrag erforderlich sind, zur Verfügung. Diese Merkblätter sind
bereits mit den „Codes“ versehen, unter denen Sie Ihre Bauvorlagen auf dem Bauportal
hochladen sollen.

2. Allgemeine Hinweise

Im Bauportal können Sie unter dem Menüpunkt „Hilfe“ wichtige Informationen und
Erläuterungen zum Beispiel zu den Registrierungs- und Einladungsmodalitäten finden.
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Abb.1

3. Anmeldedaten

Für Sie ist es wichtig zu wissen, dass nur die Personen, für die im Bauportal eine „Rolle“ als
Bauherrschaft, deren bevollmächtigte oder gesetzliche Vertretung oder als
Entwurfsverfasser/in zugewiesen ist, weitere Personen zum Vorgang einladen oder den
Antrag bestätigen und absenden kann.

Mitarbeitende eines Entwurfsverfassers, Fachplaner/innen oder Nachbarn verfügen derzeit
über keine „Rollen“ im Bauportal

Unter „Anmeldedaten“ => „Funktion“ sehen Sie alle im Bauportal hinterlegten „Rollen“.

Abb. 2

Auch hier können Sie über den „Dropdown Pfeil“ weitere Informationen zu den einzelnen
„Rollen“ erhalten
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Abb. 3

4. Umgang mit den faktisch bereits vorhandenen Baugrundstücken, die
noch nicht im Bauportal hinterlegt sind

Das Vorhandensein eines Baugrundstückes ist maßgebend für die Bauantragstellung.

Im Bauportal können Sie die Baugrundstücksangaben nur aus den voreingestellten
Dropdown-Listen auswählen, freie Eingaben sind nicht möglich.

Das kann für Sie problematisch sein, wenn Ihr Baugrundstück erst neulich gebildet worden ist
und die neuen Flurstücke noch nicht im Bauportal hinterlegt sind. Dies liegt in der Regel
daran, dass die Aktualisierung der Geodaten im Bauportal derzeit nur einmal im Monat erfolgt
und diese Intervalle nicht gekürzt werden können.
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Wenn Sie für Ihr Baugrundstück bereits einen aktuellen Liegenschaftsplan und den
aktuellen Flurstücksnachweis haben, können Sie Ihren Antrag mit dem/den „alten“
Flurstücknummer/n einreichen. Fügen Sie in diesem Fall dem Antrag unbedingt den aktuellen
Flurstücksnachweis und eine kurze formlose Erläuterung zum Baugrundstück bei. So können
die Mitarbeitenden der Bauaufsicht manuell die Baugrundstücksdaten in der eigenen
Fachanwendung ändern.

Hinweis:
Wenn Sie noch keinen Flurstücksnachweis für Ihr Baugrundstück haben, können Sie den
Bauantrag mit einem neuen Baugrundstück nicht einreichen.

Abb. 4

5. Mehrere Straßen und Hausnummern auf einem „Klick“ übernehmen

Wenn das Baugrundstück für Ihren Antrag mehrere Liegenschaftsbezeichnungen hat oder
aus mehreren Flurstücken besteht, müssen Sie alle Flurstücke bzw.
Liegenschaftsbezeichnungen im Bauportal eingeben. Sie können die Erfassung der Daten
vereinfachen, indem Sie im Kapitel „Liegenschaften“ die Suche nach der „Postleitzahl, Ort
und Straße“ über den Button „Grundstückssuche“ vornehmen. Die Angabe der
Hausnummern ist hier nicht zwingend erforderlich. Aus der „Ergebnisliste“ können Sie
anschließend die benötigten Angaben auswählen, anhaken und anschließend Ihre Auswahl
mit dem Button „übernehmen“ bestätigen. Die generierte Liste mit den ausgewählten
Liegenschaftsdaten schließen Sie über den Button „Speichern und weiter“.

Wahlweise können Sie auch über den Button „Grundstück hinzufügen“ suchen, wenn Sie
die erforderlichen Liegenschaftsdaten „Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer“ kennen.



Digitalisierungsprojekt BAF

63.S / Ҫelik / 26.02.2025 Seite 7 von 21

Abb. 5

Abb. 6
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Abb. 7

Abb. 8
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6. Bauvorhabenstext eingeben

Das Bauvorhaben muss die Art des Vorhabens (Bautätigkeit) und die planungsrechtliche
Nutzungsart nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) beinhalten.
Als Hilfestellung sind im Bauportal bereits die Begrifflichkeiten „Errichtung“, „Bauliche
Änderung“ und „Nutzungsänderung“ zur Auswahl vorgegeben. Diese Begriffe erscheinen
nicht im Feld „Bauvorhaben“ sondern müssen von Ihnen in Ihr Vorhabenstext integriert
werden.
Der „Abbruch“ steht an dieser Stelle nicht zur Auswahl, da es für den Abbruchantrag
(umfängliche Beseitigung des vorhandenen Bausubstanz) eine eigene Erfassungsmaske
zur Verfügung steht. Für eine teilweise Beseitigung vom Bausubstanz in Verbindung mit
einer Neuerrichtung wählen Sie die Bautätigkeit „Bauliche Änderung“ aus.
Die Angabe der Nutzungsart nach BauNVO ist maßgebend zur Beurteilung der
baurechtlichen Zulässigkeit Ihres Vorhabens.

Abb. 9
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Abb. 10

7. Korrektur des Antrages auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung

Wenn es sich nach der Übermittlung des Antrages im Rahmen der bauaufsichtlichen
Prüfung herausstellt, dass Ihr Antrag auf Ausnahme, Befreiung oder Abweichung inhaltlich
nicht korrekt ist, können Sie diesen Fehler über das Bauportal heilen, indem Sie den Antrag
im Bauportal neu stellen.

In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie der Bauaufsicht mit einem formlosen Schreiben über
das Bauportal mitteilen, dass die Bauaufsicht „den falschen Antrag“ als ungültig kennzeichnen
kann, und dass Sie der Bauaufsicht einen neuen Antrag übermitteln werden.
So kann die Bauaufsicht im eigenen Fachverfahren (g²vb+) den zurückgenommenen Antrag
als ungültig kennzeichnen.

Um den Antrag neu zu stellen, wechseln Sie auf die Startseite des Bauportals zum
Menüpunkt „Daten oder Unterlagen an die Baubehörde nachreichen“.



Digitalisierungsprojekt BAF

63.S / Ҫelik / 26.02.2025 Seite 11 von 21

Abb. 11

Wenn Sie den Button „Starten“ anklicken, öffnet sich die nächste Seite, auf der Sie wählen
können, ob Sie Unterlagen oder einen Antrag auf Abweichungen, Ausnahmen oder
Befreiungen nachreichen wollen. Mit dem Button „Speichern & weiter“ bestätigen Sie Ihre
Auswahl.

Abb. 12

Nun können Sie Ihren Antrag auf Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen erneut
ausfüllen.
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Abb. 13

Abb. 14

Nach dem sie alle erforderlichen Daten ausgefüllt haben, können Sie Ihren Antrag an die
Bauaufsicht übermitteln.
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Abb. 15

Hinweis:
Bei Erforderlichkeit eines Abweichungs- Ausnahme bzw. Befreiungsantrages empfehlen wir
Ihnen bei Bedarf eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Genehmigungsbezirk.

8. Umgang mit nachzureichenden Unterlagen und mit nachträglichen
Korrekturen von Antragsdaten

Grundsätzlich gilt, dass die übermittelten Anträge vollständig sein sollen, da die Prüfung
bei der Bauaufsicht kurz nach dem Antragseingang beginnt. In der Praxis erfolgen allerdings
noch häufig Korrekturen, Ergänzungen und auch Änderungen der Anträge und Bauvorlagen
nach dem Eingang bei der Bauaufsicht.

Im Bauportal besteht zwar die Möglichkeit, Nachreichungen aus Eigeninitiative vorzunehmen.
In diesem Fall ist die Anzahl der Dateien allerdings auf zwei beschränkt, da solche
Nachreichungen nur ausnahmsweise vorkommen sollen.

In den meisten Fällen sind die Nachreichungen jedoch auf Grund der bauaufsichtlichen
„Nachforderungen“ erforderlich und können sich auf die „Anträge“ oder „Bauvorlagen“
beziehen.

Sie können die nachgeforderten Bauvorlagen im Bauportal nach und nach hochladen. Wir
bitten Sie jedoch, uns alle Nachreichungen möglichst auf einmal über das Bauportal zu
übersenden.

Die Nachreichungen können Sie auf dem gleichen Wege, wie unter Punkt „Korrektur des
Abweichungsformulars“ (Nummer 7.) beschrieben, vornehmen.
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Im digitalen Antrag haben die altbekannten „BAB-Formulare“ keine Bedeutung mehr.

Stattdessen müssen Sie nun alle Daten, die in den „BAB-Formularen“ anzugeben waren, in
den einzelnen Kapiteln im Bauportal eingeben. Diese Daten werden digital direkt in das
Fachverfahren der Bauaufsicht (g²vb+) übermittelt.

Im Bauportal wird ein „Abbild“ des jeweiligen BAB-Formulars nur erzeugt, damit Sie Ihre
Eingaben in gewohnter Weise sehen können.
Für Sie bedeutet das, dass Sie bei der Eingabe Ihrer Daten sehr sorgfältig arbeiten
müssen, denn eine nachträgliche Korrektur dieser Angaben ist über die Eingabemasken im
Bauportal nicht mehr möglich.

Bei erforderlichen geringfügigen Fehlerkorrekturen im Rahmen der Nachforderungen
können Sie der Bauaufsicht ein formloses Schreiben mit der Auflistung der zu korrigierenden
Inhalte übermitteln. Die Bauaufsicht prüft, ob die von Ihnen gewünschten Änderung noch im
Rahmen des laufenden Antrages möglich sind, oder ob ein neuer Antrag gestellt werden
muss.

Wenn die Korrekturen möglich sind, werden diese durch die Bauaufsicht nur im eigenen
Fachverfahren (g²vb+) vorgenommen. Die Daten im Bauportal bleiben auf dem Stand der
Übermittlung des Antrages. Die im Verfahren beteiligten Personen, welche einen Zugang
zu den Daten im Bauportal haben, können im Bauportal das Schreiben mit den
„Korrekturwünschen“ sehen.

Hinweis:
Eine nachträgliche Korrektur der Verfahrensart, also eine Verfahrensänderung durch die
Bauaufsicht im Fachverfahren funktioniert nicht, da die gesamte weitere
Verfahrensabwicklung im Bauportal verfahrensabhängig ist. So wird z.B. bei einer
Bauvoranfrage der Workflow „Daten zur Baubeginnsanzeige erfassen“ nicht angeboten.
In einem solchen Fall müssen Sie das „falsche Verfahren“ zurücknehmen und das „richtige
Verfahren“ neu beantragen.

9. Pflicht-Bauvorlagen und weitere Bauvorlagen

Unter „Antragsart“ sehen Sie, welche drei „Pflichtbauvorlagen“ für jedes
Antragsverfahren zwingend vorzulegen sind. Diese Pflichtbauvorlagenliste ist eine
Abbildung des kleinsten gemeinsamen Nenners in Bezug auf die erforderlichen Bauvorlagen
für ein Antragsverfahren nach der Hessischen Bauordnung.

Über den „Dropdown-Pfeil“ können Sie Informationen zum Bauantrag und zu den einzelnen
Bauvorlagen öffnen.
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Abb. 16

Abb. 17
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In der Regel benötigen die Bauaufsichten für ihre Prüfung allerdings noch weitere
Unterlagen. Diese Auflistung finden Sie im Kapitel „Bauvorlagen“ unter dem Menüpunkt
„Weitere Bauvorlagen“.

Alle im Bauportal aufgelisteten hochzuladenden Bauvorlagen haben bereits als Präfix eine
Code-Nummer und den Bauvorlagennamen. Diese müssen Sie beim Hochladen Ihrer
Dokumente also nicht erneut eingeben. Viel wichtiger ist es, dass Sie zum Beispiel bei den
Grundrissen die Angabe des jeweiligen Geschosses (KG, EG, 1. OG, 2, OG, DG usw.)
oder bei den Ansichten die jeweilige Himmelsrichtung angeben. Bitte verzichten Sie auf die
Kürzel, die das CAD Programm entwirft.

Bitte nicht so: Sondern  so:

Abb. 18

Im „Merkblatt der Bauaufsicht Frankfurt zu den erforderlichen Bauvorlagen“ finden Sie
die im Bauportal vorhandene Namenskonvention (s. Anlage: „Namenskonventionsliste“) mit
den entsprechenden dreistelligen Code-Nummern wieder, damit für Sie das Hochladen der
Dokumente im Bauportal möglichst einfach und unkompliziert ist.

Abb. 19
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Abb. 20

Beim Hochladen von Bauvorlagen sollen Sie bitte darauf achten, dass Sie die jeweiligen
Bauvorlagen immer getrennt als einzelne Dokumente hochladen und nicht in einem
Dokument. Dies gilt auch für die Bauvorlagen der einzelnen Fachplaner/innen. Das bedeutet,
dass bei Fachplanungen die Textteile als ein Dokument und die Pläne jeweils als einzelne
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Dokumente hochgeladen werden sollen. Dies erleichtert die digitale Prüfung der Unterlagen
und Erstellung des Genehmigungsbescheids erheblich.

Abb. 21

Abb. 22

In Bezug auf die Fachplanungen ist es für Sie noch wichtig zu wissen, dass für die
Fachplaner/innen im Bauportal keine Rolle vorgesehen ist. In der Praxis bedeutet das, dass
Sie der Bauaufsicht die Fachplanungen als Bauvorlagen ohne Unterschrift des
Fachplaners einreichen können, es muss jedoch sichergestellt sein, dass Sie die
Fachplanung mit der Unterschrift des jeweiligen Fachplaners der Bauaufsicht, nach
Aufforderung, vorlegen können.
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Das Hochladen der erforderlichen Bauvorlagen muss erfolgt sein, bevor Sie die Erklärungen
abgeben und den Antrag an die Bauaufsicht übermitteln können.

10. Umgang mit den bautechnischen Nachweisen bei Sonderbauten

Bei Sonderbauten gehört die Prüfung der bautechnischen Nachweise zum Prüfumfang der
Bauaufsicht. Daran ändert sich durch die Digitalisierung nichts. Auch die Abläufe bei der
Bauaufsicht bleiben unverändert, sie werden nur digitale durchgeführt. Für Sie bedeutet das,
dass Sie Ihre bautechnischen Nachweise der Bauaufsicht über das Bauportal
übermitteln.

Die Bauaufsicht beauftragt den/die jeweilige/n Prüfingenieur/in über das eigene
Fachverfahren (Auskunft+) und erteilt ihm/ihr einen Zugang zu den für die Prüfung
erforderlichen Unterlagen in der Fachanwendung der Bauaufsicht (eAkte+ und g²vb+).

Der/die Prüfingenieur/in kommuniziert in gewohnter Weise mit Ihnen, mit den Aufstellern der
bautechnischen Nachweise und mit der Bauaufsicht.

Nach Abschluss der Prüfung sendet der/die Prüfingenieur/in der Bauaufsicht und der
Bauherrschaft die Prüf- und Überwachungsberichte zu.

11. Entwurfsverfasser-Wechsel

Die Hessische Bauordnung regelt den Wechsel der Bauherrschaft im laufenden Verfahren,
nicht aber den Wechsel des/der Entwurfsverfassers/in.

Aus diesem Grunde ist zwar der Wechsel der Bauherrschaft im Bauportal abgebildet aber der
Entwurfsverfasser-Wechsel nicht.

In der Praxis ergeben sich gelegentlich Situationen, die dazu führen, dass ein/e für die
Entwurfsplanung verantwortliche/r Entwurfsverfassers/in nicht in der Lage ist, das
bauaufsichtliche Verfahren bis zum Abschluss zu begleiten. In einem solchen Fall empfehlen
wir Ihnen, sich unbedingt mit der Bauaufsicht in Verbindung zu setzen, um das weitere
Vorgehen rechtzeitig abzustimmen.

12. Umgang mit den Nachtragsanträgen

Mit einem Antrag auf „Nachtrag“ wird eine unwesentliche aber genehmigungsrelevante
Änderung bzw. Ergänzung einer bereits erteilten, jedoch noch nicht im vollem Umfang in
Anspruch genommenen Genehmigung begehrt.
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Auch wenn die HBO kein „Nachtragsverfahren“ kennt, können bei der Bauaufsicht
unwesentliche Änderungen, die nicht dazu führen, dass das genehmigte Gesamtauvorhaben
neu beurteilt werden muss, im Rahmen eines „Nachtrags“ beantragt und genehmigt werden.
Die Nachtragsgenehmigung gilt nur in Verbindung mit der ursprünglichen
Baugenehmigung und ersetzt diese nur in Bezug auf die eindeutig abgegrenzte
unwesentliche Änderung.
Unwesentliche Änderungen können unter anderem sein:

 Veränderung nicht tragender Wände
 Flächenmäßig untergeordnete Anbauten
 geringe Veränderungen des Brandschutzkonzepts
 geringfügige Änderungen an den Abmessungen tragender Bauteile

Durch eine wesentliche Änderung hingegen entsteht ein neues, selbständiges Vorhaben
mit eigener neuer Baugenehmigung. Eine Änderung ist als wesentliche zu verstehen, wenn
sich dadurch das Gesamt-Bauvorhaben in seinen Grundzügen ändert und seine
Zulässigkeit neu geprüft werden muss.
Solche wesentliche Änderungen können unter anderem sein:

 Änderung der Art der Nutzung des gesamten Gebäudes
 veränderte Lage auf dem Baugrundstück, Änderung der Abstandsflächen
 veränderte Statik (grundsätzliche Änderung in den Abmessungen)
 Änderung des Grundstücks (Teilung oder Verschmelzung von Flurstücken)
 veränderte Kubatur
 Änderung der Bauherrschaft und / oder des/der Entwurfsverfassers/in

In der Praxis, insbesondere bei Großbauvorhaben, spielen „Nachträge“ eine große Rolle.

Daher bietet das Bauportal für den Nachtrag ein eigenständiges Antragsverfahren an,
in dem die maßgenbenden Antragsdaten, wie zum beispiel die Liegenschaftsdaten,
Bauherrschaft- und Entwurfsverfasserdaten aus dem Referenzantrag mit einer
Kopierfunktion in den „Nachtragsantrag“ übertragen werden. Das erspart Ihnen die erneute
Eingabe dieser Grunddaten und stellt die Verbindung zur Ursprungsbaugenehmigung her.

Das „Nachtragsverfahren“ stellt also sicher, dass der „Nachtrag“ mit der
Ursprungsgenehmigung eine Einheit bildet und somit auch auf der gleichen
Rechtsgrundlage wie die Urprungsgenehmigung geprüft und beschieden wird.
Bei der Bauaufsicht wir der Nachtrag mit dem Aktenzeichen „N“ bearbeitet. Das
eigenständige „N-Aktenzeichen“ ermöglicht der Bauaufsicht eine praktikable Bearbeitung
der Vorgänge im eigenen Fachverfahren (g²vb+).
Gegenstand eines Nachtrages kann auch die Beantragung von neuen Ausnahmen,
Befreiungen und Abweichungen sein.
Die „Nachtragsanträge“ können grundsätzlich nur in enger Abstimmung mit dem
zuständigen Genehmigungsteam (Bauberatung) eingereicht werden.

Der „Nachtrag“ muss zwingend mit dem Tenor (Vorhabenstext): „Nachtrag zu
[Aktenzeichen des Bezugsvorgangs] und [Gegenstand der Änderung]“ eingereicht
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werden, damit dieser Antrag beim Eingang bei der Bauaufsicht auch als „Nachtrag“
identifiziert und bearbeitet wird.

Den „Nachtragsanträgen“ sind die Bauvorlagen beizufügen, die die Änderungen gegenüber
der Ursprungsgenehmigung dokumentieren, wie zum Beispiel Bauzeichnungen mit rot-gelb-
Darstellung sowie geänderte Nachweise, Berechnungen und Beschreibungen. Bei
Sonderbauten sind dem Genehmigungsteam eventuell auch ein geändertes
Brandschutzkonzept, geänderte Bauvorlagen zu den haustechnischen Anlagen (Lüftung,
Feuerung) oder geänderte Standsicherheitsnachweise zur Prüfung vorzulegen.
Welche Unterlagen im Einzelfall erforderlich sind, legen in der Regel die zuständigen
Genehmigungsteams im Rahmen der „Bauberatung“ fest.
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